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(54) Durchtritts-Vorrichtung

(57) Eine Durchtritts-Vorrichtung umfasst einen
Durchtritts-Türflügel (3), der an einem Rahmen (2)
schwenkbar gehalten ist, und eine Vereinzelungskabine
(16), die der freien vertikalen Berandung des Durch-
tritts-Türflügels (3) zugeordnet ist. Im Vereinzelungsbe-
trieb wird die Vereinzelungskabine von einer von der
Ebene des Rahmens (2) wegführenden ersten, sowie
einer von dieser Ebene beabstandeten zweiten Trenn-
wand (14, 15) gebildet. Beim Öffnen des Durchtritts-Tür-
flügels (3) bis zu einem ersten Öffnungswinkel gelangt

eine Person lediglich in die Vereinzelungskabine (16).
Um die Person in den gesicherten Raum treten zu las-
sen, wird der Durchtritts-Türflügel (3) geschlossen. Eine
vertikale Berandung des Rahmens (2) ist um eine ver-
tikale Achse schwenkbar gebäudeseitig befestigt und
eine vierte Verriegelungsvorrichtung ist eingesetzt, die
den Rahmen (2) in der geschlossenen Lage hält, wobei
die vierte Verriegelungsvorrichtung entriegelbar ist, so
dass der Rahmen (2) aufstossbar und eine Öffnung er-
zielbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Durchtritts-Vor-
richtungen nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Um den Zutritt zu und/oder den Austritt aus
Räumen mit einem hohen Sicherheitsbedarf sichern zu
können, werden Eintritts-Vorrichtungen bzw. Durch-
tritts-Vorrichtungen verwendet, die gewährleisten, dass
der Durchtritt nur für verinzelte Personen insbesondere
nach einer Berechtigungskontrolle möglich ist.
[0003] Aus der WO 97/20290 ist eine Lösung be-
kannt, bei der die Zugangsvorrichtung zum gesicherten
Raum ausserhalb des Raumes eine Vereinzelungska-
bine umfasst. Die Tür der Zugangsvorrichtung umfasst
im Bereich ihrer freien vertikalen Berandung einen
schwenkbaren Schild, der von einem an der Tür befe-
stigten Schildlenkungsgestänge bewegt wird. Der
Schild wird bei einem kontrollierten Durchtrittsvorgang
so bewegt, dass beim Öffnen der Tür die Vereinzelungs-
kabine vom Schild abgesperrt wird. Dadurch kann eine
Person in der Vereinzelungskabine festgehalten wer-
den. Erst nach dem Bestehen einer Berechtigungskon-
trolle kann diese Person die Tür noch etwas weiter öff-
nen, wodurch der Schild an die Tür zurück schwenkt und
den Durchgang zur Türöffnung frei gibt. Um eine Not-
ausgangsfunktion und/oder das Durchführen von sper-
rigen Gütern zu ermöglichen, kann die Tür nach einer
entsprechenden Entriegelung auch über den ganzen
Öffnungswinkel aufgestossen werden, wobei der Schild
dann gegen die Tür zurückschwenkt. Trotzdem steht
der Schild in den Durchgangsbereich vor, was zu einer
unerwünschten Verengung des ohnehin schmalen
Durchganges führt. Ein weiterer Nachteil des Schildes
ist dessen Schildlenkungsgestänge, das mit einem
grossen Herstellungsaufwand verbunden ist.
[0004] Die Türbreite der gängigen Durchtritts-Vorrich-
tungen mit Vereinzelungskabinen liegt bei lediglich 700
bis 800mm. Dies liegt daran, dass sich ja die gesamte
Breite der Durchtritts-Vorrichtung als Summe der Tür-
breite und der Breite bzw. Tiefe der Vereinzelungskabi-
ne ergibt. Wenn die Tiefe der Vereinzelungskabine bei
zirka 600mm liegt, so erhält man mit einer Türbreite von
700mm bereits eine Einbaubreite von mehr als
1300mm. Es ist nun ein Nachteil der Lösungen gemäss
der WO97/20290, dass trotz einer Einbaubreite von ge-
gen 1500mm die für das Durchführen von sperrigen Gü-
tern erzielbare Breite unter 700mm liegt. Dadurch kön-
nen sperrige Geräte, die im gesicherten Raum ge-
braucht werden, nicht durch die vollständig geöffnete
Tür der Zugangsvorrichtung gebracht werden. Im
Brandfall kann diese Türe nicht als Fluchttüre benützt
werden. Wenn nun für den Materialtransport oder als
Fluchttüre eine zusätzliche Tür benötigt wird, ist dies mit
unerwünscht hohen Zusatzkosten und Einschränkun-
gen in der Ausnützung des gesicherten Raumes ver-
bunden.
[0005] Häufig ist es nicht erwünscht die Vereinze-
lungskabine ausserhalb des gesicherten Raumes anzu-

ordnen. Wenn sie aber im gesicherten Raum angeord-
net ist, so öffnet die Tür gegen das Innere des gesicher-
ten Raumes. Dadurch kann die auf den Brandfall ge-
richtete Sicherheitsvorschrift, dass die Tür nach aussen
öffnen soll, nicht erfüllt werden.
[0006] Aus der US 4 947 765 ist eine Ausführungs-
form bekannt, bei der im Innern eines gesicherten Rau-
mes eine Vereinzelungskabine bzw. ein Vereinzelungs-
bereich mit einer Tür so zusammenwirkt, dass eine ein-
tretende Person durch die Tür lediglich in die Vereinze-
lungskabine gelangt. Die Tür kann sowohl die Türöff-
nung als auch den Durchgang von der Vereinzelungs-
kabine in den gesicherten Raum abschliessen. Für den
vereinzelten Eintritt von Personen wird kein Schild und
kein Schildlenkungsgestänge benötigt. In der Vereinze-
lungskabine ist eine Überwachungsvorrichtung vorge-
sehen, die nach dem Eintritt einer durchtrittsberechtig-
ten Person in die Vereinzelungskabine das Schliessen
der Tür und somit den Durchgang von der Vereinze-
lungskabine in den gesicherten Raum erst ermöglicht,
wenn das erfasste Gewicht der eintretenden Person mit
dem für diese durchtrittsberechtigte Person gespeicher-
ten Gewicht innerhalb einer Toleranz übereinstimmt. Bei
dieser Lösung sind die Durchtrittsverhältnisse immer
auf den Durchlass von Einzelpersonen eingeschränkt.
Es können keine sperrigen Güter durch die Tür trans-
portiert werden und im Brandfall ist kein schnelles Flie-
hen möglich.
[0007] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine Durchtritts-Vorrichtung zu finden, die eine sichere
Vereinzelung gewährleistet, einfach aufgebaut ist, we-
nig Platz benötigt und auch die für den Brandfall vorge-
sehene Sicherheitsvorschrift erfüllt.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruches 1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche be-
schreiben alternative bzw. bevorzugte Ausführungsfor-
men.
[0009] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wurde
davon ausgegangen, dass eine Durchtritts-Vorrichtung
mit einer Vereinzelungskabine und einem Durchtritts-
Türflügel eine Gasamtbreite von ca. 1600mm nicht
übersteigen darf. Wie bereits erwähnt, ergibt sich dar-
aus für die Vereinzelungskabine eine Breite von ca.
600mm und für den Durchtritts-Türflügel eine Breite von
ca. 700mm. Um im Brandfall einen sicheren Fluchtweg
bereitzustellen, wird der Durchtritts-Türflügel an einem
Rahmen gelagert und eine vertikale Berandung des
Rahmens wird um eine vertikale Achse schwenkbar ge-
bäudeseitig befestigt, so dass der Rahmen nach aussen
schwenkbar ist. Der Rahmen wird von einer vierten Ver-
riegelungsvorrichtung, vorzugsweise mit einer elektro-
magnetischen Haltevorrichtung, in der geschlossenen
Lage gehalten. Bei Feueralarm ist die vierte Verriege-
lungsvorrichtung entriegelbar, so dass der Rahmen
nach aussen aufgestossen werden kann und dabei eine
grosse Fluchtöffnung entsteht. Bei einer gesamten Ein-
baubreite der Durchtritts-Vorrichtung von 1550mm kann
eine Fluchtbreite von 1416mm erzielt werden.
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[0010] Die vierte Verriegelungsvorrichtung ist gege-
benenfalls direkt mit dem Feuermelde- bzw. Feuer-
alarmsystem verbunden. Weil die vierte Verriegelungs-
vorrichtung bei Stromausfällen entriegelt wird, ist diese
vorzugsweise an eine Notstromanlage, insbesondere
mit einem Akku, angeschlossen. Gegebenenfalls wird
anstelle einer Notstromanlage eine von innen aufdrück-
bare Zusatzverriegelung vorgesehen, so dass auch bei
einem Stromausfall kein unerwünschter Eintritt von aus-
sen möglich ist.
[0011] Die Durchtritts-Vorrichtung umfasst somit ei-
nen Durchtritts-Türflügel, der an einem Rahmen
schwenkbar gehalten ist und eine Vereinzelungskabine,
die der freien vertikalen Berandung des Türflügels zu-
geordnet ist und im Vereinzelungsbetrieb eine von der
Ebene des Türrahmens wegführende erste, sowie eine
von dieser Ebene beabstandete zweite Trennwand um-
fasst, so dass eine Person beim Öffnen des Durchtritts-
Türflügels bis zu einem ersten Öffnungswinkel lediglich
in die Vereinzelungskabine eintreten kann. Der Rahmen
erstreckt sich gegen den Bereich mit der Vereinzelungs-
kabine hin über den Durchtritts-Türflügel hinaus. Gege-
benenfalls ist am Rahmen ein weiterer Türflügel
schwenkbar gehalten, wobei die freien vertikalen Be-
randungen der beiden Türflügel im geschlossenen Zu-
stand aneinander anliegen.
[0012] Durch den vergrösserten Rahmen und den
weiteren Türflügel ergibt sich eine Doppelflügeltür, die
das Durchführen von sperrigen Gütern ermöglicht. In ei-
ner speziellen Ausführungsform wird bei einer gesam-
ten Einbaubreite von 1550mm eine freie Durchgangs-
breite von 1280mm ermöglicht. Weil der weitere Türflü-
gel im Bereich der Vereinzelungskabine, bzw. als Be-
randung derselben, angeordnet ist, kann diese Durch-
trittsvergrösserung ohne Erhöhung der gesamten Ein-
baubreite bereitgestellt werden. Zudem ist die erfin-
dungsgemässe Lösung auch einfach aufgebaut. Es
wird insbesondere kein Schild benötigt. Der weitere Tür-
flügel ist im geschlossenen Zustand am Rahmen mit ei-
ner ersten Verriegelungsvorrichtung verriegelbar. Weil
beim Öffnen des weiteren Türflügels die Durchtrittskon-
trolle nicht mehr gewährleistet ist, wird vorzugsweise ei-
ne Warnanlage mit der ersten Verriegelungsvorrichtung
verbunden, so dass ein Warnsignal den entriegelten Zu-
stand der ersten Verriegelungsvorrichtung anzeigen
kann. Der Durchtritts-Türflügel ist im geschlossenen Zu-
stand am weiteren Türflügel und/oder am Rahmen mit
einer zweiten Verriegelungsvorrichtung verriegelbar.
Um die Ent- und Verriegelung der zweiten, und vorzugs-
weise auch der ersten, Verriegelungsvorrichtung steu-
ern, und insbesondere die erfolgte Ver- oder Entriege-
lung erfassen zu können, ist eine Kontrollvorrichtung mit
der zweiten, und vorzugsweise auch mit der ersten, Ver-
riegelungsvorrichtung verbunden.
[0013] Um im Bereich der Vereinzelungskabine einen
möglichst freien Zugang zur Doppelflügeltür zu erhal-
ten, ist zumindest die zweite, vorzugsweise aber auch
die erste, Trennwand der Vereinzelungskabine aus ei-

ner ersten in eine zweite Befestigungslage bewegbar.
In der ersten Befestigungslage bilden die Trennwände
die Vereinzelungskabine und in der zweiten Befesti-
gungslage geben sie den Zugang zum weiteren Türflü-
gel frei. Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
wird die erste Trennwand am Rahmen schwenkbar be-
festigt. An ihrem freien Ende wird die erste Trennwand
schwenkbar mit der zweiten Trennwand verbunden. Um
nun die zweite an die kürzere erste Trennwand und an-
schliessend beide zusammen an den weiteren Türflügel
zu schwenken, ist die zweite Trennwand zweiteilig aus-
gebildet, wobei die beiden Teilwände der zweiten Trenn-
wand verschiebbar oder schwenkbar miteinander ver-
bunden sind. Durch das Zusammenschieben oder An-
einanderschwenken der beiden Teilwände kann die
zweite Trennwand zumindest auf die Breite der ersten
Trennwand reduziert werden.
[0014] Um ein automatisches Öffnen und Schliessen
des Durchtritts-Türflügels zu ermöglichen, ist eine Tür-
betätigungsvorrichtung am Rahmen angeordnet. Die
Betätigung des Durchtritts-Türflügels erfolgt vorzugs-
weise mit einem Schwenkarm der Türbetätigungsvor-
richtung, der in eine mit dem Durchtritts-Türflügel ver-
bundene Schiene eingreift. Die Türbetätigungsvorrich-
tung ist von der Kontrollvorrichtung steuerbar, so dass
im Vereinzelungsbetrieb der Durchtritts-Türflügel von
der Türbetätigungsvorrichtung bis zu einem ersten Öff-
nungswinkel geöffnet und nach einer vorgegebenen
Zeit und/oder einem Kontrollschritt an der in die Verein-
zelungskabine eingetretenen Person wieder geschlos-
sen werden kann. Der Kontrollschritt an der in die Ver-
einzelungskabine eingetretenen Person kann mittels
mindestens einer Lichtschranke und/oder mittels einer
Gewichtserfassungs-Vorrichtung und/oder mittels einer
Bilderfassungs- und Bildverarbeitungs-Vorrichtung und
gegebenenfalls auch anderen Mitteln durchgeführt wer-
den. Dabei soll mit dem Kontrollschritt kontrolliert wer-
den, dass nur eine Person in die Vereinzelungskabine
eingetreten ist. In der Lage beim ersten Öffnungswinkel
ist der Durchtritts-Türflügel vorzugsweise von einer drit-
ten Verriegelungsvorrichtung festsetzbar, so dass der
Durchtritts-Türflügel erst nach dem Entriegeln dieser
dritten Verriegelungsvorrichtung weiter bewegt werden
kann. Dazu ist auch die dritte Verriegelungsvorrichtung
mit der Kontrollvorrichtung verbunden.
[0015] Die Bewegung des Durchtritts-Türflügels von
der Lage beim ersten Öffnungswinkel in die geschlos-
sene Lage wird von der Türbetätigungsvorrichtung
durchgeführt. Kurz vor dem Erreichen der geschlosse-
nen Lage kann die eintretende Person aus der Verein-
zelungskabine in den gesicherten Raum eintreten. Um
zu verhindern, dass der Durchtritts-Türflügel vor der
Verriegelung durch die zweite Verriegelungsvorrichtung
mit Gewalt aufgedrückt, in die Vereinzelungskabine ein-
getreten und dann durch das gewaltsame Zudrücken
des Durchtritts-Türflügels ein Zugang von der Vereinze-
lungskabine in den gesicherten Raum erzwungen wer-
den kann, wird entweder die dritte Verriegelungsvorrich-
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tung beim ersten Öffnungswinkel aktiviert, oder es ist
vorzugsweise eine Sicherheits-Verriegelungsvorrich-
tung zwischen der geschlossenen Lage und dem ersten
Öffnungswinkel angeordnet, die ein weiteres gewaltsa-
mes Bewegen des Durchtritts-Türflügels verhindert.
[0016] Nebst dem beschriebenen Vereinzelungsbe-
trieb kann der Durchtritts-Türflügel von der Türbetäti-
gungsvorrichtung auch wie bei einer gängigen automa-
tischen Tür bis zu einem zweiten Öffnungswinkel von
ca. 90° geöffnet und anschliessend wieder geschlossen
werden. Dabei wird kein vereinzelter Durchtritt sondern
ein freier Durchtritt von Einzelpersonen und Personen-
gruppen ermöglicht, wobei zum Auslösen des Öffnungs-
vorganges vorzugsweise, zumindest von aussen, eine
Berechtigungskontrolle durchgeführt wird. Der freie
Durchtritt ist insbesondere dann unbehindert gewährlei-
stet, wenn die Trennwände der Vereinzelungskabine an
die weitere Tür angelegt sind. Weil beim freien Durch-
trittsbetrieb die Ein- und Austrittskontrolle nicht mehr ge-
währleistet ist, wird vorzugsweise eine Warnanlage mit
der Kontrollvorrichtung oder mit der Türbetätigungsvor-
richtung verbunden, so dass ein Warnsignal den Durch-
tritt ohne Vereinzelung anzeigen kann.
[0017] Ausführungsformen, die sowohl den Vereinze-
lungsbetrieb als auch den freien Durchtritt ermöglichen,
können den wechselnden Sicherheitsansprüchen eines
gesicherten Raumes gerecht werden. Bei Banken kann
beispielsweise ein Kassen- bzw. Geldbereitstellungsbe-
reich während der normalen Arbeitszeit im freien Durch-
tritt zugänglich gemacht werden. Während der Zeit ohne
normalen Arbeitsbetrieb, insbesondere in der Nacht und
an Wochenenden, wird dann auf den Vereinzelungsbe-
trieb umgestellt.
[0018] Die Zeichnungen erläutern die Erfindung an-
hand eines Ausführungsbeispieles. Dabei zeigt

Fig. 1 einen horizontalen Schnitt durch eine Durch-
tritts-Vorrichtung im Vereinzelungsbetrieb mit
geöffnetem Durchtritts-Türflügel,

Fig. 2 einen horizontalen Schnitt durch eine Durch-
tritts-Vorrichtung im Vereinzelungsbetrieb mit
geschlossenem Durchtritts-Türflügel,

Fig. 3 einen horizontalen Schnitt durch eine Durch-
tritts-Vorrichtung bei freiem Durchtritt mit ge-
öffnetem Durchtritts-Türflügel,

Fig. 4 einen horizontalen Schnitt durch eine Durch-
tritts-Vorrichtung bei Vollöffnung für das
Durchführen von sperrigen Gütern,

Fig. 5 einen horizontalen Schnitt durch eine Durch-
tritts-Vorrichtung bei Fluchtöffnung,

Fig. 6 eine Innenansicht einer Durchtritts-Vorrich-
tung mit an den weiteren Türflügel angelegten
Trennwänden der Vereinzelungskabine, und

Fig. 7 eine Seitenansicht einer Durchtritts-Vorrich-
tung mit an den weiteren Türflügel angelegten
Trennwänden der Vereinzelungskabine

[0019] Fig. 1 zeigt eine Durchtritts-Vorrichtung 1 mit

einem Rahmen 2, an dem ein Durchtritts-Türflügel 3 und
ein weiterer Türflügel 4 je mit Schwenklagern 5
schwenkbar gehalten sind. Der Durchtritts-Türflügel 3
ist gemäss der dargestellten Ausführungsform aus
mehreren Schichten 3a und mit vertikalen Verstärkun-
gen 3b aufgebaut. Der Rahmen 2 umfasst zwei vertikale
Abschnitte, die sich im montierten Zustand im wesent-
lichen vom Boden bis zur Decke erstrecken, und eine
horizontale Verbindung, mit der die beiden vertikalen
Abschnitte an deren oberen Ende miteinander verbun-
den sind. Die Schwenklager 5 sind auf der Innenseite
der Durchtritts-Vorrichtung angeordnet und ermögli-
chen ein Öffnen der Türflügel 3 und 4 gegen das Innere
eines gesicherten Raumes 6. Der Rahmen 2 wird mit
einem der beiden vertikalen Abschnitte über an der Aus-
senseite 7 angeordnete Schwenklager 5 an einem ge-
bäudeseitig montierten Winkelprofil 8 schwenkbar be-
festigt. Dadurch ist gewährleistet, dass der gesamte
Rahmen 2 mit den beiden Türflügeln 3, 4 zur Freigabe
einer Fluchtöffnung gegen die Aussenseite 7 hin geöff-
net werden kann. Um den Rahmen 2 auf der Seite ohne
Schwenklager 5 an einem Winkelprofil 8 festzuhalten,
ist eine nicht dargestellte vierte Verriegelungsvorrich-
tung, vorzugsweise mit einer elektromagnetischen Hal-
tevorrichtung, vorgesehen. Die vierte Verriegelungsvor-
richtung wird vorzugsweise stromlos entriegelt. Bei Feu-
eralarm wird die vierte Verriegelungsvorrichtung entrie-
gelt, so dass der Rahmen 2, wie in Fig. 5 dargestellt,
mitsamt den beiden Türflügeln 3 und 4 aufgestossen
werden kann und dabei eine grosse Fluchtöffnung ent-
steht.
[0020] Der weitere Türflügel 4 ist im geschlossenen
Zustand an der horizontalen Verbindung des Rahmens
2 mit einer ersten Verriegelungsvorrichtung 9 verriegel-
bar. Der Durchtritts-Türflügel 3 ist im geschlossenen Zu-
stand am weiteren Türflügel 4 und/oder an der horizon-
talen Verbindung des Rahmen 2 mit einer zweiten Ver-
riegelungsvorrichtung 10 verriegelbar. Um ein automa-
tisches Öffnen und Schliessen des Durchtritts-Türflü-
gels 3 zu ermöglichen, ist eine Türbetätigungsvorrich-
tung 11 an der horizontalen Verbindung des Rahmens
2 angeordnet. Die Betätigung des Durchtritts-Türflügels
3 erfolgt vorzugsweise mit einem Schwenkarm 12 der
Türbetätigungsvorrichtung 11, welcher in eine mit dem
Durchtritts-Türflügel 3 verbundene Schiene 13 eingreift.
[0021] Am weiteren Türflügel 4 ist im Bereich der
schwenkbaren Verbindung zum Rahmen 2 eine erste
Trennwand 14 mit Schwenklagern 5 schwenkbar befe-
stigt. Am freien Ende der ersten Trennwand 14 ist eine
zweite Trennwand 15 über Schwenklager 5 schwenkbar
mit der ersten Trennwand 14 verbunden. Die zweite
Trennwand 15 ist vorzugsweise zweiteilig ausgebildet.
Eine zweite Teilwand 15b kann in eine erste Teilwand
15a der zweiten Trennwand 15 eingeschoben und aus
dieser herausgezogen werden. In der dargestellten An-
ordnung bilden die beiden Trennwände 14 und 15 zu-
sammen mit dem weiteren Türflügel 4 eine Vereinze-
lungskabine 16. Um ein Verstellen der Trennwände 14
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und 15 zu verhindern, ist zumindest die zweite Trenn-
wand 15, insbesondere im Bereich der zweiten Teilwand
15b mit einer nicht dargestellten Befestigungsvorrich-
tung in ihrer Lage festgesetzt. Bei einer festgesetzten
zweiten Trennwand 15 ist auch die erste Trennwand 14
nicht mehr verstellbar. Die Befestigungsvorrichtung ist
so mit der Kontrollvorrichtung verbunden, dass der fest-
gesetzte und der freie Zustand der Vereinzelungskabine
16 von der Kontrollvorrichtung erfassbar ist. Es versteht
sich von selbst, dass die beiden Trennwände 14 und 15
auch gebäudeseitig befestigt sein könnten.
[0022] Nach dem Lösen der von der Befestigungsvor-
richtung erzielten Befestigung kann die zweite Teilwand
15b in die erste Teilwand 15a eingeschoben und an-
schliessend die zweite Trennwand 15 an die erste
Trennwand geschwenkt werden. Indem nun die beiden
Trennwände 14 und 15 wie in Fig. 3 dargestellt, zusam-
men an den weiteren Türflügel geschwenkt, bzw. in die-
sen integriert werden, kann die Vereinzelungskabine 16
vollständig beseitigt werden. Dadurch wird vom gesi-
cherten Raum her der Zugang zum weiteren Türflügel
4 freigeben. Bei einer Ausführungsform mit gebäudes-
eitig befestigten Trennwänden 14 und 15 würde es ge-
gebenenfalls genügen die zweite Trennwand 15 seitlich
wegzuschwenken, um den Zugang zum weiteren Tür-
flügel 4 freizugeben, bzw. um diesen nach innen öffnen
zu können. Ohne die Vereinzelungskabine 16 kann der
Durchtritts-Türflügel 3 von der Türbetätigungsvorrich-
tung 11 bis zu einem zweiten Öffnungswinkel von ca.
90° geöffnet und anschliessend wieder geschlossen
werden. Dabei wird ein freier Durchtritt von Einzelper-
sonen und Personengruppen ermöglicht. Beim freien
Durchtritt mit weggefalteter Vereinzelungskabine 16 er-
scheint die Eintritts-Vorrichtung gemäss Fig. 6 von in-
nen wie ein normaler Ausgang mit einer automatischen
Tür. Wenn gemäss der Fig. 4 beide Türflügel 3 und 4
offen sind, so ist ein unbehindertes Durchführen von
sperrigen Gütern gewährleistet.
[0023] Im Vereinzelungsbetrieb gemäss den Fig. 1
und 2 ist die Vereinzelungskabine 16 der freien vertika-
len Berandung des Durchtritts-Türflügels 3 zugeordnet.
Die erste Trennwand 14 führt von der Ebene des Rah-
mens 2 weg und die zweite Trennwand 15 erstreckt sich
von dieser Ebene beabstandet im wesentlichen parallel
zum weiteren Türflügel 4 so weit gegen den Durchtritts-
Türflügel 3, dass der Abstand zwischen der zweiten
Trennwand 15 und dem bis zum ersten Öffnungswinkel
geöffneten Durchtritts-Türflügel 3 so klein ist, dass der
Durchtritt von Personen aus der Vereinzelungskabine
16 erst möglich ist, wenn der Durchtritts-Türflügel 3 so-
weit geschlossen ist, dass keine Person von aussen in
die Vereinzelungskabine eintreten kann. Um dies zu ge-
währleisten, müssen die Vermassungen optimal ge-
wählt werden. Bei einer bevorzugten Ausführungsform
wird von einer gesamten Einbaubreite 17 bzw. einem
Mauermass von 1550mm ausgegangen. Die Türbreite
18 des Durchtritts-Türflügels 3 wird bei im wesentlichen
700mm, die Vereinzelungsbreite 19 bei im wesentlichen

690mm und die Vereinzelungstiefe 20 bei im wesentli-
chen 570mm festgesetzt. Dadurch ergibt sich nach dem
Öffnen des Durchtritts-Türflügels 3 bis zum ersten Öff-
nungswinkel eine Eintrittsbreite 21 zum Eintritt in die
Vereinzelungskabine von im wesentlichen 465mm. Die-
se Vermassung ermöglicht eine Vereinzelung, ohne die
durchtretenden Personen unnötig einzuengen.
[0024] Fig. 6 und 7 zeigen die Durchtritts-Vorrichtung
mit weggefalteten Trennwänden 14 und 15. Der Durch-
tritts-Türflügel 3 ist als Tür erkennbar gestaltet. Über
den Türflügeln 3 und 4 ist eine horizontale Verbindungs-
fläche 22 gebäudeseitig angeordnet, an welcher der
Durchtritts-Türflügel 3 zumindest im ersten Öffnungs-
winkel und/oder mindestens die zweite, gegebenenfalls
aber auch die erste, Trennwand 14 bzw. 15 der Verein-
zelungskabine 16 festsetzbar ist. Um den Schwenkarm
12 der Türbetätigungsvorrichtung 11 mit der Schiene 13
in Verbindung bringen zu können, ist in der Verbin-
dungsfläche 22 eine kreislinienförmige Ausnehmung
ausgebildet, die in den Fig. 1-5 gestrichelt dargestellt ist.
[0025] Im gesicherten Raum 6 ist zumindest eine
Steuerungsvorrichtung zum Auslösen von Durchtritts-
vorgängen und vorzugsweise auch eine weitere Steue-
rungsvorrichtung zum Einstellen des gewünschten Be-
trieszustandes angeordnet. Diese Steuerungsvorrich-
tungen sind mit der Kontrollvorrichtung verbunden. Da-
bei muss die Kontrollvorrichtung erfassen können, ob
die für den gewünschten Betriebsmodus benötigten Be-
dingungen erfüllt sind. Insbesondere muss für den Ver-
einzelungsbetrieb die Vereinzelungskabine bereitste-
hen, was von der Kontrollvorrichtung erfassbar ist. Zu-
dem muss auch der weitere Türflügel verriegelt sein. Die
Kontrollvorrichtung erfasst während eines vereinzelten
Durchtritts auch, ob der Durchtritts-Türflügel in der Lage
beim ersten Öffnungswinkel von der dritten Verriege-
lungsvorrichtung festgesetzt ist. Am Ende eines Durch-
tritts muss erfasst werden, ob der Durchtritts-Türflügel
wieder verriegelt ist. Wenn dies nicht innerhalb einer
vorgegebenen Zeit der Fall ist, so wird ein weiterer
Durchtritt verhindert und vorzugsweise ein Alarm aus-
gelöst. Die Kontrollvorrichtung ist vorzugsweise auch
mit einer Einbruchs-Alarmanlage verbunden, so dass
beispielsweise gewährleistet werden kann, dass das
Einschalten der Alarmanlage erst möglich ist, wenn die
Durchtritts-Vorrichtung im Vereinzelungsbetrieb ist. Es
versteht sich von selbst, dass die beschriebene Durch-
tritts-Vorrichtung mit allen aus dem Bereich des verein-
zelten Durchtritts bekannten Kontroll-, Erkennungs- und
Überwachungs-vorrichtungen ausgerüstet werden
kann, um die gewünschte Sicherheit zu erzielen.

Patentansprüche

1. Durchtritts-Vorrichtung mit einem Durchtritts-Tür-
flügel (3), der an einem Rahmen (2) schwenkbar ge-
halten ist, und einer Vereinzelungskabine (16), die
der freien vertikalen Berandung des Durchtritts-
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Türflügels (3) zugeordnet ist und im Vereinzelungs-
betrieb eine von der Ebene des Rahmens (2) weg-
führende erste, sowie eine von dieser Ebene beab-
standete zweite Trennwand (14, 15) umfasst, so
dass eine Person beim Öffnen des Durchtritts-Tür-
flügels (3) bis zu einem ersten Öffnungswinkel le-
diglich in die Vereinzelungskabine (16) eintreten
kann, dadurch gekennzeichnet, dass eine verti-
kale Berandung des Rahmens (2) um eine vertikale
Achse schwenkbar gebäudeseitig befestigt ist und
eine vierte Verriegelungsvorrichtung eingesetzt ist,
die den Rahmen (2) in der geschlossenen Lage
hält, wobei die vierte Verriegelungsvorrichtung ent-
riegelbar ist, so dass der Rahmen (2) aufstossbar
und eine Öffnung erzielbar ist.

2. Durchtritts-Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Rahmen (2) über
die direkte Berandung des Durchtritts-Türflügels (3)
hinaus in den Bereich mit der Vereinzelungskabine
(16) erstreckt.

3. Durchtritts-Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchtritts-Tür-
flügel (3) im geschlossenen Zustand am Rahmen
(2) mit einer zweiten Verriegelungsvorrichtung (10)
verriegelbar ist, wobei eine Kontrollvorrichtung die
Ent- und Verriegelung der zweiten Verriegelungs-
vorrichtung (9, 10) steuerbar, und insbesondere die
erfolgte Verriegelung erfassbar, macht.

4. Durchtritts-Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass am Rahmen (2) eine Tür-
betätigungsvorrichtung (11) zum automatischen
Öffnen und Schliessen des Durchtritts-Türflügels
(3), vorzugsweise mit einem betätigten Schwenk-
arm (12), der in eine mit dem Durchtritts-Türflügel
(3) verbundene Schiene (13) eingreift, angeordnet
ist, die von der Kontrollvorrichtung steuerbar ist, so
dass im Vereinzelungsbetrieb der Durchtritts-Tür-
flügel (3) von der Türbetätigungsvorrichtung (11)
bis zu einem ersten Öffnungswinkel geöffnet und
nach einer vorgegebenen Zeit und/oder einem Kon-
trollschritt an der in die Vereinzelungskabine (16)
eingetretenen Person wieder geschlossen werden
kann, wobei der Durchtritts-Türflügel (3) in der Lage
beim ersten Öffnungswinkel vorzugsweise von ei-
ner dritten Verriegelungsvorrichtung festsetzbar ist,
so dass der Durchtritts-Türflügel (3) nicht weiter be-
wegt werden kann.

5. Durchtritts-Vorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
die zweite, vorzugsweise aber auch die erste,
Trennwand (14, 15) der Vereinzelungskabine (16)
aus einer ersten in eine zweite Befestigungslage
bewegbar ist bzw. sind.

6. Durchtritts-Vorrichtung nach Anspruch 5 dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und/oder die zwei-
te Trennwand (14, 15) schwenkbar an der Durch-
tritts-Vorrichtung befestigt ist und vorzugsweise die
zweite Trennwand (15) zweiteilig ausgebildet ist,
wobei die beiden Teilwände (15a, 15b) verschieb-
bar oder schwenkbar miteinander verbunden sind.

7. Durchtritts-Vorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass gebäude-
seitig über den Türflügeln (3, 4) und der Vereinze-
lungskabine (16) eine horizontale Verbindungsflä-
che (22) angeordnet ist, an welcher der Durchtritts-
Türflügel (3) zumindest im ersten Öffnungswinkel
und/oder mindestens die zweite, gegebenenfalls
aber auch die erste, Trennwand (14, 15) der Ver-
einzelungskabine (16) festsetzbar ist.

8. Durchtritts-Vorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
Aussenseite des Durchtritts-Türflügels (3) eine Be-
rechtigungs-Erfassungs-Einrichtung und auf der In-
nenseite zumindest eine Steuerungsvorrichtung
angeordnet ist, welche beide mit der Kontrollvor-
richtung verbunden sind.

9. Durchtritts-Vorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich
der Vereinzelungskabine (16) eine Zutritts-Erfas-
sungs-Einrichtung angeordnet ist, die mit der Kon-
trollvorrichtung verbunden ist.

10. Durchtritts-Vorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass am Rah-
men (2) ein weiterer Türflügel (4) schwenkbar ge-
halten ist, welcher im geschlossenen Zustand am
Rahmen mit einer ersten Verriegelungsvorrichtung
(9) verriegelbar ist, wobei die freien vertikalen Be-
randungen der beiden Türflügel (3, 4) im geschlos-
senen Zustand aneinander anliegen.

9 10



EP 1 189 178 A1

7



EP 1 189 178 A1

8



EP 1 189 178 A1

9



EP 1 189 178 A1

10



EP 1 189 178 A1

11



EP 1 189 178 A1

12


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

